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VORWORT. 

M o t t o : Mehr Sein als Schein. 

Mit geringen und fast ausschliesslich rein stylistischen 
Aenderungen erscheint hier eine von der hohen Juristen-
facultät der Universität Leipzig am 31. October 1872 mit 
dem Preise gekrönte Abhandlung. Die gestellte Aufgabe 
hiess: „Beurtheilung der neuen Ansichten über Begriff  und 
Natur der sogenannten juristischen Personen." Au f Ver-
langen der hohen Facultät sei das von derselben gefällte 
Urtheil hier abgedruckt: 

„Die Abhandlung mit dem Motto: „Mehr Sein als 
Schein" zeichnet sich nicht nur durch eine correcte Er-
fassung der gestellten Aufgabe nach den ihr gezogenen 
Grenzen und durch gefällige, meist sehr klare Darstellung 
aus, sondern sie bekundet auch durchweg neben einer wohl-
thuenden geistigen Frische philosophische Durchbildung und 
Sicherheit in der Beherrschung des Stoffes.  Die gründliche 
und befriedigende Zusammenstellung der verschiedenen An-
sichten der Neuern gibt grosse Belesenheit und umfassendes, 
durchdachtes Wissen des Verfassers  zu erkennen. Die Voll-
ständigkeit , in welcher er die modernen Rechtsansichten 
und die reichhaltige neuere Literatur über die vorgelegte 
Frage berücksichtigt und verarbeitet, sowie seine — abge-



VI 

sehen von den Bemerkungen über die sogenannte Fictions-
theorie — meist treffende,  wenn auch nicht immer er-
schöpfende Kri t ik derselben verdient grosses Lob. Zwar 
beruhen seine Ausführungen über Corporationen vielfach auf 
zu allgemeinen, der näheren Bestimmung bedürfenden Sätzen, 
auch kann die Facultät der eigenthümlichen Auffassung, 
welche der Verfasser  an die Stelle der bisherigen Theorien 
zu setzen versucht, in keiner Weise beitreten. Dessenunge-
achtet aber sind auch in diesem Theile seiner Abhandlung 
die dieselbe im Allgemeinen auszeichnenden bereits erwähn-
ten Vorzüge nicht zu verkennen, und es hat daher die 
Facultät kein Bedenken getragen, den Verfasser  des Preises 
für würdig zu erklären". 

S te t t in , den 5. Januar 1873. 
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Einleitung. 

^ ι . Das Wesen oder die Natur einer rechtlichen Er-
scheinung darlegen ist diejenige Thätigkeit, welche technisch 
„construiren" heisst. Den B e g r i f f  einer rechtlichen Erschei-
nung kann man in zweifacher Weise aufstellen, entweder 
dadurch, dass man dieselbe nach ihren äusseren Merkmalen 
von anderen rechtlichen Erscheinungen absondert. Eine 
solche Begriffsbestimmung  geht nothwendig jeder construc-
tiven Thätigkeit voraus und bezeichnet vielmehr für diese 
erst das Feld, auf dem sie auszuüben ist. Oder die Begriffs-
bestimmung fasst die Resultate der Construction zusammen, 
gibt also das innere eigenthümliche Wesen der betreffenden 
rechtlichen Erscheinung an und grenzt dieselbe dadurch 
anderen rechtlichen Erscheinungen gegenüber ab. 

Die vorliegende Arbeit handelt von der Frage nech 
Begriff  und Wesen der sogenannten juristischen Personen. 
In dieser Einleitung soll untersucht werden, wonach die 
Natur oder das Wesen einer rechtlichen Erscheinung über-
haupt zu bestimmen, was also unter Construction zu ver-
stehen sei (§ i). Es wird daraus die Abgrenzung und 
Formulirung der zu behandelnden Frage sich ergeben g 2\ 

Z i t e m a n n , jur ist . Personen. I 
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Den Haupttheil der Arbeit wird dann die Lösung dieser 
Frage d. h. die Construction selbst in Anspruch nehmen 
(§ 3—44). Aus dieser Lösung endlich wird hervorgehen, 
ob der Begriff  der sog. juristischen Person überhaupt ein 
brauchbarer ist, und wenn er es ist, welche rechtlichen Er -
scheinungen unter ihn zu subsumiren sind (§ 45—49). 

Nach dem obigen ist unsere Hauptaufgabe die Con-
struction der sogenannten juristischen Personen. Mithin ist 
entscheidend für die ganze Arbeit, was unter Construction 
an sich zu verstehen ist. Aus dem zu entwickelnden Wesen 
der Construction an sich werden sich gewisse Sätze er-
geben, durch welche der Inhalt der aufgeworfenen  Frage 
näher bestimmt wird. 

Eine rechtliche Erscheinung, rechtliche Thatsache, recht-
liches Verhältniss ist rechtlich normirt durch einen Complex 
darauf bezüglicher Vorschriften  des positiven Gewohnheits-
oder Rechtsgesetzes. Dieser Complex ist ein Rechtsin-
stitut1). Das Recht überhaupt ist aber nicht eine Vielheit 
zusammengewürfelter  Vorschriften,  sondern eine Einheit, in 
der j ede w e s e n t l i c h e materiale Vorschrift  aus der Idee 
des Rechts herfliesst,  mithin nothwendig, und nicht zufällig 
ist. Das Recht ist also ein Organismus, in dem jede ein-
zelne Bestimmung mit derjenigen Bestimmung, als deren 
nähere Detaillirung sie erscheint, also schliesslich mit der 
Rechtsidee selbst in nothwendigem Zusammenhange steht. 
Nothwendigkeit ist Vernünftigkeit.  Einen positiven Rechts-
satz nach seiner Nothwendigkeit und Vernünftigkeit  be-
trachten, heisst ihn philosophisch betrachten. Seinen noth-

*) W i n d s c h e i d , Pandekten § 37 a. E. 
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wendigen Zusammenhang mit der Rechtsidee nachweisen, 
heisst ihn construiren. 

Construction ist also etwas Philosophisches; sie ist der 
Nachweis, dass ein Rechtssatz oder Complex von Rechts-
sätzen (Rechtsinstitut) mit der Rechtsidee und den aus ihr 
herfliessenden Grundsätzen, mithin mit der Rechtslogik in 
Einklang, d. h. in vernünftigem Zusammenhange steht. Die 
Natur eines Rechtsinstituts ist durch den Zusammenhang 
desselben mit der Rechtsidee bestimmt. 

Aus dem bezeichneten Wesen der Construction ergibt 
sich nun mit logischer und materialer Nothwendigkeit der 
Satz, dass die Construction nie Sache eines Gesetzgebers 
sein kann. Der Gesetzgeber lehnt sich an die realen Be-
dürfnisse des Lebens an und bestimmt, dass dies oder das 
für gewisse Verhältnisse Recht sein soll — was er eben 
für das Zweckmässigste hält. Er bestimmt, dass etwas Recht 
sein so l l , d. h. er wirkt auf den Willen der Menschen ein; 
er gibt ihrem Willen eine gewisse Richtung und einen ge-
wissen Inhalt. Nie aber hat er es mit der Ueberzeugung 
der Menschen zu thun, welche als etwas ganz Inneres dem 
Zwange — dem nothwendigen Attr ibute des Rechts — ab-
solut nicht zugänglich ist. Es ist dem Gesetzgeber ganz 
gleichgültig und muss es ihm sein, ob die Bestimmung, 
welche ein Mensch, dem positiven Rechte gemäss, seinem 
Willen gibt, mit der Ueberzeugung des betreffenden  Men-
schen zusammenfällt, oder was für Ueberzeugungen der be* 
treffende  Mensch überhaupt hat: ihm kommt es nur auf den 
causal werdenden Willen des Menschen an. Er bestimmt, 
dass etwas sein s o l l , nicht, dass etwas ist. 

Construction ist nun aber der Nachweis von etwas, was 
da i s t ; sie ist die geistige Darlegung von etwas Vor-

I* 


